
Stand: 16.05.2024 08:38:19

Vorgangsmappe für die Drucksache 18/14127

"Förderprogramm: Installation von Lüftungsanlagen an Schulen -  Anschubfinanzierung für

Kommunen"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 18/14127 vom 24.02.2021

2. Beschlussempfehlung mit Bericht 18/15543 des HA vom 22.04.2021

3. Beschluss des Plenums 18/15889 vom 20.05.2021

4. Plenarprotokoll Nr. 83 vom 20.05.2021



 

18. Wahlperiode 24.02.2021 Drucksache 18/14127 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter  www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuell e 

Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 

 

Antrag 
der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Förderprogramm: Installation von Lüftungsanlagen an Schulen –  
Anschubfinanzierung für Kommunen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, ein Förderprogramm zur Anschubfinanzierung für 
Kommunen zur Um- und Aufrüstung von fest installierten Lüftungsanlagen bei Schulsanie-

rungen und zu errichtenden Schulneubauten aufzulegen. 

Die Förderung sieht Zuschüsse für die Um- und Aufrüstung raumlufttechnischer Anlagen 
vor, die dem Ziel dienen, den Infektionsschutz zu erhöhen. Mit dem Förderprogramm wird 
ein wichtiger Beitrag geleistet, auch künftige Ansteckungsgefahren, nicht nur durch SARS-
CoV-2, sondern auch andere, möglicherweise vorhandene Erreger und Schadstoffe zu re-
duzieren. 

Die finanziellen Mittel werden aus dem 20 Mrd. Euro-Corona-Hilfsfonds bereitgestellt. 

 

 

Begründung: 

Die Hygiene der Luft in Innenräumen hat eine große Bedeutung für den Infektionsschutz – 
besonders dann, wenn viel Zeit drinnen verbracht wird. Daher ist es sinnvoll, auch fest 
installierte raumlufttechnische Anlagen, die die Viruskonzentration in einem Raum vermin-
dern können, zu fördern. Anders als viele mobile Luftreiniger verursachen sie geringere 
Geräusche im Klassenzimmer, benötigen weniger Energie und sind in der Regel kosten-
günstiger. Sie lassen nicht nur die Menge an Krankheitserregern in der Raumluft sinken, 
sondern auch Kohlendioxid und ausgedünstete Schadstoffe.  

Wie einfach solche festeingebauten Lüftungsanlagen nachzurüsten sind, zeigte die 
Max-Planck-Gesellschaft bereits im Herbst letzten Jahres. Forschende des Max-Planck-In-
stituts für Chemie konstruierten eine Lüftungsanlage, die sich mit Materialien aus dem Bau-
markt nachbauen lässt. Das rheinland-pfälzische Ministerium für Bildung prüft nun den Ein-
satz auch an anderen Schulen. https://www.mpg.de/15962809/coro-na-lueftung-aerosole -

luft. 

Seit Jahren fordert das Umweltbundesamt (UBA), Schulen mit fest installierten Lüftungs-
anlagen auszustatten. „Die Ansteckungsgefahr in Schulen grundsätzlich und nachhaltig zu 
senken, könne mit fest installierten zentralen Lüftungsanlagen erreicht werden“, sagte Dirk 
Messner, Präsident des UBA, gegenüber der dpa. „Es ist seit Jahren Forderung des UBA, 
Schulen damit auszustatten.“ Auch nach der Corona-Pandemie sind Lüftungsanlagen auch 

im Hinblick auf die Arbeitsschutzverordnung sinnvoll.  

 

https://www.mpg.de/15962809/coro-na-lueftung-aerosole-luft
https://www.mpg.de/15962809/coro-na-lueftung-aerosole-luft
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Staatshaushalt und Finanzfragen 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel 
u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
Drs. 18/14127 

Förderprogramm: Installation von Lüftungsanlagen an Schulen -  
Anschubfinanzierung für Kommunen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Tim Pargent 
Mitberichterstatter: Hans Herold 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Antrag 
mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 93. Sitzung  
am 17. März 2021 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bildung und Kultus hat den Antrag in seiner 40. Sitzung  
am 22. April 2021 mitberaten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Josef Zellmeier 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel, 
Gülseren Demirel, Thomas Gehring, Jürgen Mistol, Verena Osgyan, Tim Pargent, 
Gisela Sengl und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 18/14127, 18/15543 

Förderprogramm: Installation von Lüftungsanlagen an Schulen –  
Anschubfinanzierung für Kommunen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über eine Europaangelegenheit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die vorliegende Liste.

(Siehe Anlage)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, die SPD, die FREIEN WÄHLER, 

die CSU, die FDP und die AfD. Gibt es Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimment

haltungen? – Sehe ich auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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